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jedoch, ob diese Jahresfrist f�r jeden Verkehrsteilnehmer, der das

Schild zum ersten Mal sieht, neu beginnt, oder ob sie ein Jahr

nach der Aufstellung endg�ltig abl�uft. Die letztgenannte Auf-

fassung, die z.B. vom VGH Kassel vertreten wird,44 hat den

Vorzug der gr�ßeren Rechtssicherheit. Ein Jahr nach seiner Auf-

stellung ist das Vorschriftszeichen unanfechtbar. Als weiteres Ar-

gument wird f�r diese Meinung vorgebracht, dass die Verkehrs-

regelung mit dem Aufstellen allen bekannt gemacht sei und

deshalb auch eine einheitliche Anfechtungsfrist in Gang gesetzt

werde.45 Wie unter III. 2. gezeigt, begegnet diese Interpretation

der Aufstellung als Bekanntmachung f�r die allgemeine �ffent-

lichkeit jedoch erheblichen Bedenken. Verkehrszeichen sollen nur

den konkret Betroffenen er�ffnet werden. Die einheitliche An-

fechtungsfrist verk�rzt zudem den durch Art. 19 IV GG garan-

tierten Rechtsschutz, weil sie denjenigen, die erst ein Jahr nach der

Aufstellung des Verkehrszeichens zum ersten Mal von diesem

betroffen sind, jegliche Rechtsschutzm�glichkeit nimmt.46 Eine

gewisse Rechtsunsicherheit ist deswegen hinzunehmen, zumal

Widerspr�che und Klagen – wie unter 1. dargestellt – keine

aufschiebende Wirkung zeitigen, die Verkehrsregelung also weiter

befolgt werden muss. Im Ergebnis l�uft die Jahresfrist also indi-

viduell f�r jeden Verkehrsteilnehmer, der das Vorschriftszeichen

zum ersten Mal wahrnimmt oder zumindest h�tte wahrnehmen

k�nnen.47 F�r die Variante B des Falles 1 bedeutet dies, dass auch

Autofahrer C, der erst zwei Jahre nach Aufstellung der Verkehrs-

zeichen von diesen erstmals betroffen wird, noch eine Anfech-

tungsm�glichkeit hat.

44 VGH Kassel NJW 1999, 2057; ebenso Kopp/Ramsauer (Fn. 2) § 35, Rn. 114; Remmert

NVwZ 2000, 642 (643); anders neuerdings VGH Kassel VRS 113 (2007), 397 f.

45 VGH Kassel NJW 1999, 2057.

46 Bitter/Konow NJW 2001, 1386 (1389 f.).

47 BVerwGE 59, 221 (226); OVG Hamburg NJW 1992, 1909; OVG Hamburg NZV

2003, 351 (352); Bitter/Konow NJW 2001, 1386 (1389); Manssen DVBl. 1997, 633

(636); Dederer NZV 2003, 314 (318); Rebler NZV 2006, 113 (114); Bitter NZV 2003,

303 (304).
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Am Abend des 10.1.2004 fuhr der amerikanische Soldat A, der einer in Heidelberg stationierten

amerikanischen Truppeneinheit angeh�rt, mit einem Milit�r-LKW nach Weisung seines Vorgesetzten

von Heidelberg nach Frankfurt. Nachdem A die falsche Autobahnausfahrt genommen hatte, versuchte er

w�hrend der Fahrt, die Straßenkarte zu lesen. Dabei geriet A auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem

ihm entgegenkommenden PKW zusammen. Infolge des Zusammenstoßes ergab sich ein Riss in dem auf

der Ladefl�che mitgef�hrten Transportcontainer. Aus dieser Leckage traten mehrere hundert Liter

Fl�ssigkeit aus. Diese versickerte zun�chst in Kanalsch�chten und trat weiter talabw�rts auf der Wiese

des Landwirts L aus. Am n�chsten Morgen, dem 11.1.2004 hatte sich auf der Wiese eine rund 100 qm

große Lache gebildet und der Boden sich mit der Fl�ssigkeit vollgesogen. Dem Magistrat teilte der

Vorgesetzte des A auf Anfrage mit, dass es sich bei der Fl�ssigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit um

Glyzerin handle, denn dies w�rde im Regelfall von dem verunfallten LKW transportiert. Genau k�nnte

dies aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Da der Magistrat eine Verseuchung des Grund-

wassers bef�rchtete, erließ er, nach Anh�rung des L, am 11.1.2004, einen gegen L gerichteten Bescheid,

in dem L aufgegeben wurde, Probebohrungen durchzuf�hren, um Sicherheit ob der Gef�hrlichkeit der

ausgetretenen Fl�ssigkeit zu erhalten. Der Bescheid wurde auf Grund der Dringlichkeit mit einer formell

und materiell rechtm�ßigen sofortigen Vollzugsanordnung versehen. Als am 12.1.2004 immer noch

keine Maßnahmen durch L durchgef�hrt worden waren, beauftragt die Beh�rde den Unternehmer U,

die von L geforderten Maßnahmen durchzuf�hren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der

Fl�ssigkeit um ein Glyzerin-Wassergemisch handelte, in dem die Glycerin-Konzentration so gering,

war, dass keine Auswirkungen auf das Grundwasser zu bef�rchten waren.

U berechnet dem L seine Unkosten in H�he von 15.000 E, die L auch sofort begleicht. Erst nach

Konsultation mit seinem Anwalt ist L der Ansicht, dass er diese Kosten nicht h�tte begleichen m�ssen.

Der bei dem Unfall am 10.1.2004 entgegenkommende PKW, war von D gesteuert worden. Bei D

handelt es sich um einen gesuchten und sich auf der Flucht befindlichen Drogenkurier. D wird

wegen Fluchtgefahr von der zum Unfallort gerufenen Polizei in Gewahrsam genommen und in

Untersuchungshaft verbracht. Bei seiner Inhaftierung am 10.01.2004 wurde D �rztlich untersucht

und auf Grund seines schlechten Gesundheitszustandes wurden ihm eine Reihe von Medikamenten

und Therapiemaßnahmen verordnet. Einen Monat sp�ter – am 10.2.2004 – wurde D bei einer

weiteren Untersuchung �rztlich bescheinigt, dass er, aus �rztlicher Sicht, infolge seines sich ver-

* Assessorin M. Staufer u. Assessorin A. Steinebach sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bei Professor Dr. Dr. Rainer Hofmann. Die

vorliegende Klausur wurde von den Verfasserinnen im Rahmen der Vorlesung Staatshaftungsrecht als Hausarbeit im WS 2006/2007

gestellt.
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schlechternden psychischen und physischen Zustandes, verhandlungs- und vollzugsunf�hig sei.

Dennoch verwarf die Strafkammer mit an diesem Tage ergangenem Beschluss den Antrag des D,

ihn aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Die Strafkammer argumentiert, es sei f�r eine geordnete

Strafrechtspflege unerl�sslich, dass eine einmal rechtm�ßig angeordnete Untersuchungshaft auch

vollzogen werde. Die Beschwerde hiergegen blieb erfolglos. Nach weiteren vier Monaten am –

10.6.2004 – wurde das Verfahren gegen D, der trotz zus�tzlicher medizinischer Anstrengungen

zusehends verfiel, gem. 206a StPO eingestellt. D sieht in dem Vollzug der Untersuchungshaft vom

10.1.2004 bis 10.6.2004 die Ursache f�r seinen gesundheitlichen Verfall und verlangt von dem

Land Hessen ein angemessenes Schmerzensgeld.

FRAGE 1:
Ist eine Klage des L gegen die Stadt Frankfurt, vor einem Verwaltungsgericht, auf R�ckerstattung der

Kosten, begr�ndet? Spezialgesetzliche Befugnisnormen sind dabei außer Acht zu lassen.

FRAGE 2:
Steht D ein Anspruch aus der EMRK zu, der vor einem deutschen Gericht geltend gemacht werden

kann? Ist ein solcher Anspruch begr�ndet? Die Schadensh�he muss nicht n�her beziffert werden.

n FRAGE 1
Angelehnt an BGH NJW 2006, 1804, HessVGH NVwZ-RR, 1999, 23

A. Eine Klage des L ist begr�ndet, wenn ihm ein Anspruch auf R�ckzahlung der Kosten gegen die

Stadt F zusteht. Der Anspruch auf R�ckzahlung der Kosten k�nnte sich aus einem �ffentlich-recht-

lichen Erstattungsanspruch ergeben.

�ffentlich-rechtlicher

Erstattungsanspruch

I. Herleitung/Anspruchsgrundlage
Der Erstattungsanspruch ist ein eigenst�ndiges �ffentlich-rechtliches Rechtsinstitut, das sich aus dem

Grundsatz der Gesetzm�ßigkeit der Verwaltung ergibt. Er gilt als allgemeiner Grundsatz des

Verwaltungsrechts, der nach Struktur und Zielrichtung den Anspr�chen aus ungerechtfertigter

Bereicherung nach § 812 ff. BGB folgt (Maurer Allg. VerwR, 16. Aufl. 2006, § 29 Rn. 30). Der

Erstattungsanspruch ist dann begr�ndet, wenn eine �ffentliche rechtliche Verm�gensverschiebung

zwischen L und F stattgefunden hat, f�r die es keinen Rechtsgrund gab.

§§ 812 ff. BGB

II. �ffentlich-rechtliche Verm�gensverschiebung
Vorliegend will L von der Stadt F die R�ckzahlung vom 15.000 E. Die Rechtsnatur der Anspr�che

auf R�ckzahlung bestimmt sich nach der Rechtsnatur des Leistungsverh�ltnisses. Fraglich ist des-

halb, ob L auf Grund �ffentlich-rechtlicher Normen geleistet hat. Dazu ist zun�chst das Dreiecks-

verh�ltnis F-U-L n�her zu bestimmen. Der Magistrat der Stadt F schloss mit U einen privatrecht-

lichen Vertrag ab, der diesen verpflichtete, die Probebohrungen – als Ersatzvornahme – auf dem

Grundst�ck des L auszuf�hren. Die Beziehungen zwischen der Beh�rde und dem Pflichtigen

bestimmen sich dabei ausschließlich nach den Regeln der Ersatzvornahme gem. § 74 I HVwVG

und sind damit �ffentlich rechtlicher Natur. Damit ist die Leistung des L auf Grund des Ersatz-

anspruches des Magistrats der Stadt F vorgenommen worden, mithin also �ffentlich-rechtlicher

Natur. Zwischen L und U bestehen demnach keine unmittelbaren Rechtsbeziehungen. Auf Grund

der durchgef�hrten Ersatzvornahme hat U einen Verg�tungsanspruch gegen�ber F und F ihrerseits

einen Ersatzanspruch gem. 74 I HVwVG gegen L. L zahlte damit um seine Verbindlichkeit

gegen�ber F zu begleichen. Die Leistung an den U stellt mithin eine Leistung an F dar. U handelt

mit der Entgegennahme des Geldes nur als Beauftragter bzw. Bevollm�chtigter, er fungiert damit

quasi nur als Zahlstelle (vgl. Werner JA 2000, 902 [909 f.]; Maurer a.a.O. § 20 Rn. 13 f.).

III. Fehlender Rechtsgrund
Insofern die Leistungserbringung durch L nicht auf Grund eines Kosten/Leistungs-VA geschah, ist

auf die materielle Rechtslage abzustellen. Ein Rechtsgrund f�r die Zahlung besteht somit nur dann,

wenn die Stadt F einen Anspruch gegen L auf Erstattung der Kosten der Ersatzvornahme hatte. Die

Stadt hatte einen Anspruch auf Erstattung der Kosten der Ersatzvornahme, wenn die Vollstre-

ckungsmaßnahme rechtm�ßig und die Kostenabw�lzung verh�ltnism�ßig war.

Anspruch auf Erstattung

der Kosten

1. Anspruch F – L auf Grund rechtm�ßiger Vollstreckungsmaßnahmen

Die Vollstreckungsmaßnahme m�sste auf einer Erm�chtigungsgrundlage (EGL) basieren und

formell und materiell rechtm�ßig sein.

a) EGL f�r die Zwangsmittelanwendung

Als Erm�chtigungsgrundlage der Ersatzvornahme kommt §§ 74 I, 69 I, 2 HVwVG in Betracht.
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